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§ 245 AktG Voraussetzungen
 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2025

1. (1)Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann durch Beschluß der Generalversammlung in eine

Aktiengesellschaft umgewandelt werden.

2. (2)Die Vorschriften des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung über Abänderungen des

Gesellschaftsvertrags sind anzuwenden. Weiters ist dessen § 99 über besondere Zustimmungserfordernisse bei

Verschmelzungen sinngemäß anzuwenden. Sind Gesellschaftern außer der Leistung von Kapitaleinlagen noch

andere Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft auferlegt und können diese Verpflichtungen wegen der

einschränkenden Bestimmung des § 50 bei der Umwandlung nicht aufrechterhalten werden, so bedarf der

Umwandlungsbeschluß zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung dieser Gesellschafter.

3. (3)Im Beschluß sind die Firma, die Art der Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats und die

weiteren zur Durchführung der Umwandlung nötigen Abänderungen des Gesellschaftsvertrags festzusetzen.
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